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Legende

Geplante Projekte

Modernisierung des Skigebietes

Technische Anlagen (Bestand - Rückbau)

Leitung - Beschneiung (Neubau)

Schächte - Beschneiung (Neubau)

Nachrichtlich

Bauzone

Baustellenzufahrten

Baulager

Technische Anlage (Neubau -

Speicherbecken/ Lift)

Leitung (Bestand - Rückbau)

Piste nach Umsetzung Modernisierung

Waldumwandlung

Leitung  (Bestand - Erhalt)

Unterführund (Neubau)

Schächte (Bestand - Erhalt)

Schächte (Bestand - Rückbau)

Piste (Bestand - Aufgabe)

Modernisierung des Schanzenkomplexes

Plan-Nr.: 3

E1 - Geplante Erstaufforstungsflächen

(Gemarkung Gelenau) Maßstand 1:5000

Landschaftspflegerische Maßnahmen - Modernisierung Skigebiet Oberwiesnethal

Bauzone gemäß M5 in Verbindung mit M1 bis M4 sowie M6, M7 und M9; MA1; MA3; MA7

Nutzungsaufgabe Lifttrasse und Pistenabschnitte Piste 10 und 9 gemäß M11

Bautabuzone gemäß M5

Ersatzmaßnahmen E1 bis E3

Rückbau und Nutzungsaufgabe gemäß A1 bis A4

Entsiegelung und Rückbau Gebäude entlang der Rennrodelbahn gemäß A1

Teilentsiegelung ehemalige Rennrodelbahn gemäß A2

Nutzungsaufgabe Piste 6 und 7 gemäß A3

Rückbau bestehende Schleppliftanlage gemäß A4

Rekultuvierung der Waldumwandlungsflächen gemäß M9

Kompensation im Rahmen der Waldumwandlung gemäß E1

Baubeschränkungszone gemäß M7

Vorhabensbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung

Flächen zur Voruntersuchung gemäß MA2 (Waldumwandlungsfläche)

Moorenaturierung "Rohr- und Schilfwiesen" Oberwiesenthal gemäß E2

Erhalt von Nahrungshabitaten für die Ringdrossel gemäß MA5 (Pistenflächen)

Ausbringen von Nistkästen für die Haselmaus gemäß MA6

Maßnahmen zum Amphibienschutz gemäß MA8

Entwicklung von strukturreichen Gebüschen gemäß M12

Entwicklung artenreicher Borstgrasrasen gemäß E3

Hinswiese:

Die Verortung der Maßnahme MA6 erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung.

Die konkrete Darstellung der Maßnahmen M8 erfolgt in der Anlage 1a der UVS mit integrietem LBP.

Verkürzte Bauzone gemäß M5 in Verbindung mit M1 bis M4 sowie M6, M7 und M9; MA1; MA3; MA7

Zusätzlich zu mähender Flächenanteil zur Verhinderung der Ansiedlung des Wachtelkönig gemäß

MA7

Landschaftspflegerische Maßnahmen (Zeichenerklärung)

Leitung (Neubau)

Schächte - Beschneiung (Neubau)

Schächte - Kombisystem (Beschneiung +

Beleuchtung) (Neubau)

Beleuchtung (Neubau)

Bauzone gemäß M5

Leitung einschließlich Beleuchtung und

Beschneiungsschächte (Bestand - Rückbau)

Leitung (Bestand - Stilllegung)

Beleuchtung (Bestand - Rückbau)

Piste (Neuausweisung) Rekultuvierung gemäß M9

Waldumwandlungsfläche

Gehölzfällung (außerhalb Wald)

Baubeschränkungszone gemäß M7

Bautabuzone gemäß M5

Flächen und Strukturen zur Voruntersuchung gemäß MA2

Landschaftspflegerische Maßnahmen (Zeichenerklärung)

Rückbau und Nutzungsaufgabe gemäß A1 bis A3

Rückbau Altanlagen gemäß A1 und A2

Nutzungsaufgabe Pisten 6 und 7 gemäß A3

Bauzone gemäß M5 in Verbindung mit M1 bis M4 sowie M6 und M7; MA3, MA2

Wiederherstellung Bestandswege

Gehölzfällung

Bautabuzone gemäß M5

Flächen und Strukturen zur Voruntersuchung gemäß MA1

Landschaftspflegerische Maßnahmen (Zeichenerklärung)

Rückbau und Nutzungsaufgabe gemäß A1 bis A2

Entsiegelung und Rückbau Altbehälter gemäß A1.1

Entwicklung von Hochmontaner-subalpiner Hochstaudenflur gemäß A1.2

Landschafts- und biotopgerechte Begrünung des neuen Brauchwasserbehälters gemäß A2

Rekultuvierung gemäß M8

Hinweis zu MA4: Die relevanten Flächen werden im Maßnahmeblatt beschrieben. Auf eine

Darstellung wird verzichtet

Projekt 1 - Ersatzneubau 6-er Sesselbahn Projekt 2 - Neubau 8-er Sesselbahn

Landschaftspflegerische Maßnahmen - Modernisierung

Schanzenkomplex

Teilprojekt 1 - Wasserversorgung Schanzenkomplex

Teilprojekt 2 - Fußgängertunnel zum Schanzenkomplex

Projekt 3 - Erweiterung Querung S2

Projekt 4 - Wiederinbetriebnahme Kurvenlift

Teilprojekt 3 - Sanierung Zufahrtsstraße zum Schanzenkomplex

Planungsseitig befindet sich das Projekt im Vorplanungsstadium. Im Rahmen der  Gesamtbetrachtung

der potentiellen Beeinträchtigungen wurde vom ursprünglich geplanten Verlauf der Trasse abgesehen.

Die ursprüngliche Trasse sah eine vollständige Neuausweisung der Querung vor. Damit wären

wertvolle Biotop- und Habitatstrukturen dauerhaft verloren gegangen. Durch die Nutzung der

Bestandstrasse kann diese Eingriffswirkung wesentlich minimiert werden.

Dei dauerhafte Inanspruchnahme von Wald wird durch die projektübergreifende Maßnahme der

Erstaufforstung (E1) kompensiert. Fällungsarbeiten erfolgen nur außerhalb der Vegetationszeit und

unter vorheriger Kontrolle des Bestandes.

Die Verlegung der restlichen Beschneileitung sowie die Geländmodellierung erfolgen außerhalb der

Hauptbrutzeit.

Nach der Geländemodellierung erfolgt die Wiederbegrünung gemäß den Vorgaben der M9 -

Rekultivierung.

Das Projekt 4 - Wiederinbetriebnahme des Kurvenliftes befindet sich noch im Vorplanungsstadium.

Eine Waldumwandlung ist im Rahmen des Projektes nicht erforderlich. Der Eingriffsbereich erstreckt

sich vom Standort der geplanten Talstation bis zum Anschluss an die Piste 4 (pink markierter

Bereich).

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt außerhalb der Hauptbrutzeit. Die Zugänglichkeit zum Baufeld

ist über Bestandswege eingeschränkt gewährleistet.

Der Ausgleich der betriebsbedingten Beeinträchtigung der Anschlussstelle zur Piste 4 soll über eine

Pflegemaßnahme des LRTs 10032 (LRT 4030) umgesetzt werden. Die Ausgleichsmaßnahme setzt

sich aus der Entbuschung einer rund 1,5 ha großen Fläche mit gleichzeitiger Neophytenbekämpfung

zusammen. Sie befindet sich derzeit in Planung.

Die Sanierung der Zufahrt befindet sich zur Zeit im Vorplanungsstadium. Konkrete Angaben zum

Sanierungsumfang sind daher noch nicht vorhanden. Zur Eingriffsminimierung sind die Maßnahmen

zum Boden- und Wasserschutz, sowie die Angaben zur Rekultivierung zu beachten. Die geplante

Nutzung der Bestandstrasse stell darüber hinaus eine Minimierung potentieller Eingriffsfolgen dar. Vor

allem im Hinblick auf die Neuversieglung.

Die Umsetzung des Fußgängertunnels befindet sich zur Zeit im Vorplanungsstadium. Konkrete

Angaben zu der Anlage sind daher noch nicht vorhanden. Zur Eingriffsminimierung sind die

Maßnahmen zum Boden- und Wasserschutz, sowie die Angaben zur Rekultivierung zu beachten.

Für beide Teilprojekte wird in den kommenden Planungsphasen ein LBP und eine FFH-Vorprüfung

erstellt. Im Rahmen dieser Unterlagen werden die konkreten Eingriffsfolgen beschrieben und die

erforderlichene Kompensation ermittelt.

zu diesem Zeitpunkt lässt sich bereits abschätzen, dass die entstehende Neuversiegelung eine

maßgebliche Eingriffsfolge darstellt. Da Maßnahmen zur Entsiegelung im Projektgebiet und in den

benachbarten Verwaltungsbereichen nachweislich nicht vorhanden sind, erfolgt die Kompensation

vermutlich durch eine entsprechende Ausgleichsabgabe.

Erstaufforstung gemäß E1

Erstaufforstungsflächen Gemarung Gelenau (Kompensation in Anspruch genommener

Staatswald)

Erstaufforstungsfläche Gemarkung Oberwiesenthal (Kompensation Inanspruch

genommener Stadtwald)

Reduzierung der in Anspruch zunehmenden Waldflächen gemäß M8

Reduzierung der in Anspruch zunehmenden Waldflächen gemäß M8

Gemarkung Gelenau

Gemarkung Oberwiesenthal

Übersichtslageplan Gemarung

Oberwiesenthal (Eingriffsort

Waldumwandlung) und Gemarung Gelenau

(Kompensation Staatswaldflächen)

Neubau der kuppelbaren 8er Sesselbahn am

Kleinen Fichtelberg

Überarbeitete und ergänzte Fassung

Vorhabensbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung

Erhalt von Nahrungshabitaten für die Ringdrossel gemäß MA5 (Pistenflächen)

Ausbringen von Nistkästen für die Haselmaus gemäß MA6

Hinswiese:

Die Verortung der Maßnahme MA6 erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung.


